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STEUER- UND WIRTSCHAFTSRECHT 
 

I. Unternehmer 

1. Umsatzsteuerliches Wahlrecht für 

kleine PV-Anlagen die vor dem 

1.1.2023 installiert wurden 
In unserer letzten Mandanten-Information ha-

ben wir die Steuerbefreiung von kleineren PV-

Anlagen für Zwecke der Einkommensteuer ab 

dem 1.1.2022 dargestellt. 

Die Finanzverwaltung räumt nunmehr für die 

Umsatzsteuer ein Wahlrecht ein, kleinere PV-

Anlagen rückwirkend zum 1.1.2023 aus dem 

Unternehmensvermögen zu entnehmen, so-

dass die laufende Wertabgabenbesteuerung 

für selbst verbrauchten PV-Strom entfällt. 

Hintergrund: Auf die Lieferung von vor dem 

1.1.2023 erworbenen PV-Anlage (Alt-Anlage) 

fiel 19% Umsatzsteuer an. Die gezahlte Um-

satzsteuer konnte als Vorsteuer durch das Fi-

nanzamt erstattet werden. Voraussetzung für 

den Vorsteuerabzug war, dass die PV-Anlage 

dem umsatzsteuerlichen Unternehmensver-

mögen zugeordnet wurde. Sofern die Unter-

nehmereigenschaft nicht bereits vorhanden 

war, musste durch den Verzicht auf die Klein-

unternehmerregelung zur Umsatzsteuer op-

tiert werden.  

Kehrseite der Zuordnung der PV-Anlage zum 

umsatzsteuerlichen Unternehmensvermögen 

ist die Besteuerung des privat verbrauchten 

PV-Stroms als unentgeltlich Wertabgabe. Bei 

einer Entnahme der PV-Anlage aus dem Unter-

nehmensvermögen vor Ablauf der fünfjährigen 

Zweckbindungsfrist würde es zu einer anteii-

gen Rückzahlungspflicht der bei Erwerb gezo-

genen Vorsteuer kommen. 

Wahlrecht: Laut Finanzverwaltung können Alt-

Anlagen mit einer Leistung bis zu 30 kW (peak) 

die auf oder in der Nähe von Wohngebäuden 

installiert sind, aus dem umsatzsteuerlichen 

Unternehmensvermögen entnommen werden.  

Voraussetzung ist, dass die PV-Anlage künftig 

voraussichtlich zu über 90% nichtunternehme-

risch verwendet wird. Dies wird aus Vereinfa-

chungsgründen vermutet, wenn ein Teil des 

Stroms in einem Batteriespeicher gespeichert 

wird, mit dem PV-Strom eine Wärmepumpe 

betrieben wird oder ein privates E-Fahrzeug ge-

laden wird. Die Vermutung gilt auch, wenn tat-

sächlich mehr als 10% des erzeugten Stroms 

eingespeist werden.  

Frist: Grundsätzlich wirkt die Entnahme nur für 

die Zukunft. Ausnahmsweise gestattet die Fi-

nanzverwaltung eine rückwirkende Entnahme 

zum 1.1.2023, wenn das Wahlrecht bis zum 

11.1.2024 durch formlose Erklärung gegenüber 

dem Finanzamt auf diesen Zeitpunkt ausgeübt 

wird.  

Rechtsfolge: Bei Ausübung des Wahlrechts ist 

somit die Entnahme der PV-Anlage vor Ablauf 

des fünfjährigen Bindungszeitraums möglich, 

ohne dass es zu einer Korrektur der bei An-

schaffung gezogenen Vorsteuer kommt. Die 

Umsatzbesteuerung des Privatverbrauchs ent-

fällt – sofern das Wahlrecht fristgerecht ausge-

übt wird – rückwirkend ab dem 1.1.2023.   

Beachte: Das Wahlrecht lässt lediglich die un-

entgeltliche Wertabgabe auf den selbst ver-

brauchten Strom entfallen. Die Lieferung des 

Stroms an den Netzbetreiber ist weiterhin um-

satzsteuerpflichtig. Aus den Kosten für die Re-

paratur- und Wartung der PV-Anlage kann ent-

sprechend der unternehmerischen Nutzung 

quotal die Vorsteuer gezogen werden. Direkt 

der unternehmerischen Tätigkeit zuzuord-

nende Aufwendungen (z.B. Steuerberaterkos-

ten für die Ust-Erklärung) sind voll abzugsfähig.  

Neuanlagen: Bei PV-Anlagen bis 30 kW (peak) 

die nach dem 31.12.2022 installiert wurden, 

stellt sich die Problematik der Wertabgabenbe-

steuerung auf den selbst verbrauchten Strom 

regelmäßig nicht: eine Zuordnung zum Unter-

nehmensvermögen oder ein Verzicht auf die 

Kleinunternehmerregelung zum Zwecke des 
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Vorsteuerabzugs aus der Anschaffung der An-

lage haben sich erübrigt, da seit dem 1.1.2023 

ein Steuersatz von 0% auf die Lieferung von 

kleinen PV-Anlagen gilt. Da keine Vorsteuer aus 

dem Erwerb gezogen werden muss, kommt die 

Wertabgabenbesteuerung nicht zur Anwen-

dung.     

2. Faktische Verlängerung der Offenle-

gungsfrist für Jahresabschlüsse zum 

31.12.2022 
Das Bundesamt für Justiz wird in Abstimmung 

mit dem Bundesministerium der Justiz gegen 

Unternehmen, deren gesetzliche Frist zur Of-

fenlegung von Rechnungslegungsunterlagen 

für das Geschäftsjahr mit dem Bilanzstichtag 

31. Dezember 2022 am 31. Dezember 2023 en-

det, vor dem 2. April 2024 kein Ordnungsgeld-

verfahren nach § 335 des Handelsgesetzbuchs 

einleiten. Damit sollen angesichts der anhal-

tenden Nachwirkungen der Ausnahmesitua-

tion der COVID-19-Pandemie die Belange der 

Beteiligten angemessen berücksichtigt wer-

den.    

3. Umsatzsteuerliche Vereinnahmung 

eines Entgelts bei Überweisung 
Ein Unternehmer vereinnahmt im Rahmen der 

umsatzsteuerlichen Ist-Versteuerung ein Ent-

gelt, das ihm auf sein Girokonto überwiesen 

wird, erst im Zeitpunkt der Gutschrift auf dem 

Girokonto, auch wenn die Wertstellung zu ei-

nem früheren Zeitpunkt wirksam wird. Damit 

entsteht die Umsatzsteuer bei der sog. Ist-Ver-

steuerung erst mit der Gutschrift. 

Hintergrund: Grundsätzlich entsteht die Um-

satzsteuer mit der Ausführung der Leistung 

(sog. Soll-Versteuerung), ohne dass es auf den 

Zeitpunkt der Bezahlung ankommt. Unter be-

stimmten Voraussetzungen kann der Unter-

nehmer die sog. Ist-Versteuerung beantragen: 

Die Umsatzsteuer entsteht dann erst bei Ver-

einnahmung des Entgelts. 

Sachverhalt: Der Kläger war Unternehmer und 

versteuerte seine Umsätze nach der Ist-Ver-

steuerung. Er führte im Jahr 2019 eine Leistung 

aus. Das Entgelt hierfür betrug 30.000 € und 

wurde ihm auf sein Girokonto überwiesen. Die 

Gutschrift auf seinem Konto erfolgte am 

2.1.2020, allerdings mit einer Wertstellung 

zum 31.12.2019. Das Finanzamt erhöhte da-

raufhin die Umsatzsteuer für 2019, weil es von 

einer Vereinnahmung bereits im Jahr 2019 aus-

ging. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) ging 

von einer Vereinnahmung erst im Jahr 2020 aus 

und gab der Klage statt: 

 Die umsatzsteuerliche Vereinnahmung des 

Entgelts setzt voraus, dass der Unternehmer 

über das Entgelt wirtschaftlich verfügen 

kann. Dies ist erst im Zeitpunkt der Gut-

schrift der Fall. 

 Eine vorherige Wertstellung führt noch nicht 

zur wirtschaftlichen Verfügbarkeit des Ent-

gelts. Denn die Wertstellung ist nur für die 

Zinswirksamkeit maßgeblich. Der Wertstel-

lungstag gibt also lediglich den Zeitpunkt an, 

zu dem der gebuchte Betrag zinswirksam 

wird. 

Hinweis: Eine Bank ist zwar gesetzlich ver-

pflichtet, dem Kontoinhaber den überwiese-

nen Betrag unverzüglich verfügbar zu machen. 

Hieraus lässt sich dem BFH zufolge aber nichts 

für die Frage der Vereinnahmung und der tat-

sächlichen wirtschaftlich Verfügbarkeit ablei-

ten. 

Die Ist-Versteuerung kann auf Antrag u. a. dann 

gestattet werden, wenn der Unternehmer im 

Vorjahr einen Gesamtumsatz von maximal 

600.000 € erwirtschaftet hatte. Dieser Betrag 

soll nach aktuellen Plänen der Bundesregie-

rung ab 2024 auf 800.000 € erhöht werden, 

wobei noch offen ist, ob das zugrundeliegende 

Gesetz tatsächlich verabschiedet wird. Das Vor-

haben wird zurzeit im Vermittlungsausschuss 

zwischen Bundestag und Bundesrat diskutiert. 
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4. Keine Pauschalsteuer auf Sachzu-

wendungen an Privatkunden 
Lädt eine Bank ihre Privatkunden zu einer 

Schifffahrt mit Weinprobe sowie zu einem 

Golfturnier ein, muss sie auf diese Zuwendun-

gen keine Pauschalsteuer in Höhe von 30 % ab-

führen. Denn die Pauschalsteuer setzt voraus, 

dass die Zuwendungen beim Geschäftspartner 

zu steuerbaren und -pflichtigen Einnahmen 

führen; bei einem Privatkunden der Bank ist 

dies nicht der Fall, da die Einladung kein Ent-

gelt für dessen Kapitalanlage ist. 

Hintergrund: Ein Unternehmer, der Zuwen-

dungen an Geschäftsfreunde zusätzlich zur oh-

nehin vereinbarten Leistung oder Gegenleis-

tung leistet oder aber Geschäftsfreunden Ge-

schenke macht, kann hierauf auf eigenen An-

trag eine Pauschalsteuer von 30 % zuzüglich 

Solidaritätszuschlag an das Finanzamt abfüh-

ren und damit die Versteuerung für den Ge-

schäftsfreund übernehmen. 

Sachverhalt: Die Klägerin war eine Bank, die 

ihre vermögenden Privatkunden im Jahr 2012 

zu einer Schifffahrt mit anschließender Wein-

probe und im Jahr 2015 zu einem Golfturnier 

einlud. Die Kunden hatten Konten und Wertpa-

pierdepots bei der Klägerin inne; einige Kunden 

waren auch (private) Kreditnehmer. Die Kläge-

rin hatte zunächst die Pauschalsteuer für ihre 

Kunden an das Finanzamt abgeführt, dann aber 

Einspruch gegen die entsprechenden Lohn-

steueranmeldungen eingelegt, den das Finanz-

amt zurückwies. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab 

der hiergegen gerichteten Klage statt: 

 Mit der Pauschalsteuer übernimmt der Un-

ternehmer die Besteuerung für seinen Ge-

schäftsfreund bzw. Kunden, an den er eine 

Zuwendung oder ein Geschenk erbringt. Da-

her setzt die Pauschalsteuer voraus, dass die 

Zuwendung beim Empfänger zu einkom-

mensteuerbaren und -pflichtigen Einkünften 

führt. 

 Für die eingeladenen Privatkunden waren 

die Einladungen zur Schiffsfahrt mit Wein-

probe und zum Golfturnier weder einkom-

mensteuerbar noch einkommensteuer-

pflichtig. Denn es handelte sich bei den Ein-

ladungen nicht um ein Entgelt der Klägerin 

für die Kapitalüberlassung durch die Kunden. 

Gegen ein Entgelt sprach vor allem, dass sich 

der Wert der Einladung nicht an der Höhe 

der einzelnen Kapitalanlage orientierte; 

denn jeder Kunde erhielt eine Einladung im 

gleichen Wert, obwohl jeder Kunde in unter-

schiedlicher Höhe Kapital bei der Klägerin 

angelegt hatte. 

 Die Schifffahrt mit Weinprobe sowie das 

Golfturnier stellten vielmehr Maßnahmen 

der Kundenpflege und -bindung dar, die den 

Kundenberatern der Klägerin als „Türöffner“ 

dienen sollten, um mit den Kunden weitere 

Geschäfte abschließen zu können. 

Hinweis: Die Einladungen waren auch keine 

Geschenke, für die Pauschalsteuer auf Antrag 

entstehen kann. Denn Geschenke unterliegen 

ebenfalls nur dann der Pauschalsteuer, wenn 

sie beim Empfänger zu einkommensteuerba-

ren und -pflichtigen Einkünften führen. 

Dem Urteil zufolge sollte ein Antrag auf Erhe-

bung der Pauschalsteuer nicht gestellt werden, 

wenn die Zuwendung bzw. das Geschenk beim 

Geschäftsfreund nicht zu Einkünften führt. Der 

Steuerpflichtige muss hierzu sorgfältig doku-

mentieren, ob es sich – wie im Streitfall – um 

einen Privatkunden handelt, bei dem keine 

Pauschalsteuer anfallen kann, oder ob der Ge-

schäftsfreund ein Unternehmen betreibt und 

im Rahmen seines Unternehmens geschäftli-

che Beziehungen zum Steuerpflichtigen unter-

hält. 
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5. Nichtbeanstandungsregelung der Fi-

nanzverwaltung bei Verwendung von 

Taxametern   
Das Bundesfinanzministerium (BMF) bean-

standet es nicht, wenn EU-Taxameter und 

Wegstreckenzähler, die über keine zertifizierte 

technische Sicherheitseinrichtung verfügen, 

längstens noch bis zum 31.12.2025 verwendet 

werden. Vor-aussetzung für die Nichtbeanstan-

dung ist allerdings, dass die notwendigen An-

passungen und Aufrüstungen umgehend 

durchgeführt werden. 

Hintergrund: Nach dem Gesetz müssen elekt-

ronische Kassen und Aufzeichnungsgeräte mit 

einer sog. zertifizierten technischen Sicher-

heitseinrichtung ausgestattet sein. Auf diese 

Weise sollen Manipulationen an der Kasse bzw. 

an dem Aufzeichnungsgerät verhindert wer-

den. Zu den Aufzeichnungsgeräten gehören ab 

dem 1.1.2024 auch EU-Taxameter und Weg-

streckenzähler. 

Wesentlicher Inhalt des BMF-Schreibens: 

 Es wird nicht beanstandet, wenn die techni-

sche Umrüstung der EU-Taxameter und 

Wegstreckenzähler spätestens bis zum 

31.12.2025 erfolgt. Bis zur technischen Um-

rüstung, längstens aber bis zum 31.12.2025, 

können die EU-Taxameter und Wegstre-

ckenzähler noch ohne zertifizierte techni-

sche Sicherheitseinrichtung verwendet wer-

den. 

 Bis zur technischen Umrüstung, längstens 

bis zum 31.12.2025, ist auch die sog. digitale 

Schnittstelle für EU-Taxameter und Wegstre-

ckenzähler nicht anzuwenden, die dafür sor-

gen soll, dass die Daten unproblematisch 

durch die Finanzverwaltung ausgelesen wer-

den können. 

 Ferner müssen die Unternehmer bis zur 

technischen Umrüstung, längstens bis zum 

31.12.2025, auch ihre gesetzliche Meldever-

pflichtung über die Ausrüstung des EU-Taxa-

meters mit der sog. INSIKA-Technik (INte-

grierte SIcherheitslösung für messwertver-

arbeitende KAssensysteme) nicht erfüllen. 

 Die Pflicht zur Belegausgabe bleibt hingegen 

bestehen, so dass insbesondere Taxiunter-

nehmer ihren Kunden einen Beleg ausstellen 

müssen oder den Beleg elektronisch mit QR-

Code übermitteln müssen. 

Hinweis: Dem aktuellen BMF-Schreiben zu-

folge müssen die Unternehmer derzeit auch 

keine Mitteilung an das Finanzamt über die 

Verwendung elektronischer Kassensysteme 

und Aufzeichnungsgeräte mit zertifizierter 

technischer Sicherheitseinrichtung übersen-

den. Dies hat allerdings den Hintergrund, dass 

der gesetzlich vorgeschriebene Vordruck hier-

für immer noch nicht bereitgestellt ist. 

6. Bewertung des Darlehensausfalls ei-

nes GmbH-Gesellschafters   
Hat ein mit mindestens 1 % beteiligter GmbH-

Gesellschafter der GmbH ein Darlehen gewährt 

und lässt er dieses Darlehen bei Eintritt der 

Krise stehen, kann er einen späteren Ausfall 

des Darlehens nur mit dem Teilwert der Darle-

hensforderung im Zeitpunkt des Eintritts der 

Krise steuerlich geltend machen, falls er die Be-

teiligung verkauft oder aufgibt. Der Ansatz des 

Nennwertes ist bei dem Ausfall eines stehenge-

lassenen Darlehens nicht zulässig. 

Hintergrund: Der Gewinn oder Verlust aus dem 

Verkauf oder der Aufgabe einer GmbH-Beteili-

gung gehört zu den Einkünften aus Gewerbe-

betrieb, wenn der Gesellschafter mit mindes-

tens 1 % an der GmbH beteiligt ist. Steuerlich 

abgezogen werden dabei auch nachträgliche 

Anschaffungskosten, zu denen unter bestimm-

ten Voraussetzungen Darlehensausfälle gehö-

ren, wenn der Gesellschafter der GmbH ein 

Darlehen gewährt hat und mit diesem ausfällt. 

Der Gewinn bzw. Verlust wird nach dem sog. 
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Teileinkünfteverfahren zu 60 % steuerlich be-

rücksichtigt. 

Sachverhalt: Der Kläger war seit 1990 wesent-

lich an einer GmbH beteiligt. Im Jahr 1997 ge-

währte er der damals finanziell gesunden 

GmbH ein Darlehen in Höhe von 500.000 DM. 

Im Jahr 2004 stellte die GmbH einen Antrag auf 

Eröffnung des Insolvenzverfahrens. Der Kläger, 

der mit seinem Darlehen ausgefallen war, 

machte in seiner Einkommensteuererklärung 

für 2009 einen Verlust aus der Auflösung der 

GmbH geltend. In diesem Verlust war auch der 

Darlehensausfall in Höhe des Nennwerts 

(500.000 DM = ca. 255.000 €) enthalten. Das Fi-

nanzamt setzte den Darlehensausfall hingegen 

mit einem Teilwert von nur 0 € an. 

Entscheidung: Der BFH wies die hiergegen ge-

richtete Klage ab: 

 Es handelte sich um ein sog. stehengelasse-

nes Darlehen, das vor dem Eintritt der Krise 

gewährt worden war, in der Krise aber nicht 

abgezogen, sondern stehengelassen wurde. 

 Ein stehengelassenes Darlehen ist nur mit 

seinem Teilwert im Zeitpunkt des Eintritts 

der Krise anzusetzen, nicht jedoch mit sei-

nem Nennwert. Zwar äußert sich das Gesetz 

nicht zur Höhe der Bewertung des Darlehen-

sausfalls, sondern spricht lediglich von ei-

nem Darlehensverlust. Berücksichtigt wer-

den kann ein Darlehensverlust aber nur inso-

weit, als er gesellschaftsrechtlich veranlasst 

ist; die gesellschaftsrechtliche Veranlassung 

ist aber erst mit dem Eintritt der Krise zu be-

jahen, da ein Nichtgesellschafter das Darle-

hen abgezogen hätte. 

 Der Teilwert des Darlehens betrug im Zeit-

punkt des Kriseneintritts 0 €, da es im Zeit-

punkt des Kriseneintritts nichts mehr wert 

war. 

Hinweise: Der Gesetzgeber hat die steuerliche 

Berücksichtigung von Darlehensverlusten bei 

GmbH-Gesellschaftern zwar neu geregelt, da-

bei aber die Bewertung des Darlehensausfalls 

nicht festgelegt. Der BFH führt nun seine frühe-

ren Rechtsprechungsgrundsätze fort und setzt 

ein stehengelassenes Darlehen nur mit dem 

Teilwert im Zeitpunkt des Eintritts der Krise an. 

Hätte es sich um ein Darlehen gehandelt, das 

der Kläger erst nach dem Eintritt der Krise der 

GmbH gewährt hätte, oder aber um ein sog. 

krisenbestimmtes Darlehen, das er zwar vor 

dem Eintritt der Krise gewährt hätte, aber das 

von vornherein dazu bestimmt gewesen wäre, 

in der Krise stehen zu bleiben, wäre der höhere 

Nennwert (ca. 255.000 €) angesetzt und nach 

dem Teileinkünfteverfahren zu 60 % berück-

sichtigt worden. 

Zwar kann ein Darlehensausfall nach der im 

Streitjahr geltenden Rechtslage ggf. alternativ 

bei den Kapitaleinkünften abgezogen werden, 

soweit es nicht bei den Einkünften aus Gewer-

bebetrieb berücksichtigt werden kann. Dies gilt 

aber nur für Darlehen, die ab dem 1.1.2009 ge-

währt werden. Im Streitfall war das Darlehen 

bereits 1997 gewährt worden. 

Offen gelassen hat der BFH die Frage, ob der 

Kläger den Verlust im richtigen Veranlagungs-

zeitraum geltend gemacht hat. Im Regelfall 

muss der Abschluss der Liquidation der GmbH 

abgewartet werden. 

II. Arbeitgeber/Arbeitnehmer 

1. Bemessungsgrundlage für die Steu-

erfreiheit von Zuschlägen für  Sonn-

tags-, Feiertags- und Nachtarbeit 
Die Bemessungsgrundlage für steuerfreie Zu-

schläge zur Sonntags-, Feiertags- und Nachtar-

beit ist der arbeitsvertraglich vereinbarte Ar-

beitslohn. Es kommt für den Umfang der Steu-

erfreiheit nicht darauf an, ob der Arbeitslohn 

dem Arbeitnehmer tatsächlich zugeflossen ist 

oder aber z. B. im Rahmen einer Entgeltum-
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wandlung vom Arbeitgeber an eine Unterstüt-

zungskasse zugunsten des Arbeitnehmers ge-

zahlt worden ist. 

Hintergrund: Zuschläge für tatsächlich geleis-

tete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit, 

die neben dem Grundlohn gezahlt werden, sind 

steuerfrei, soweit sie nicht bestimmte Pro-

zentsätze des Grundlohns übersteigen. So blei-

ben z. B. Zuschläge für Nachtarbeit steuerfrei, 

soweit sie nicht höher sind als 25 % des Grund-

lohns. 

Sachverhalt: Die Klägerin war Arbeitgeberin 

und setzte ihre Arbeitnehmer auch an Sonnta-

gen, Feiertagen und nachts ein. Hierfür zahlte 

sie Zuschläge. In den maßgeblichen Grundlohn 

bezog sie auch Beiträge an eine Unterstüt-

zungskasse ein, die sie aufgrund einer Entgelt-

umwandlung zugunsten der betrieblichen Al-

tersversorgung ihrer Arbeitnehmer an die Un-

terstützungskasse zahlte. Das Finanzamt kürzte 

den Grundlohn und damit auch die Steuerfrei-

heit um die an die Unterstützungskasse geleis-

teten Beiträge, weil diese den Arbeitnehmern 

nicht zugeflossen seien. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) gab 

der hiergegen gerichteten Klage statt: 

 Maßgeblich für den Umfang der Steuerfrei-

heit von Zuschlägen für tatsächlich geleis-

tete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit 

ist der Grundlohn. Bei dem Grundlohn han-

delt es sich um den vertraglich geschuldeten, 

d. h. dem vereinbarten Arbeitslohn. Nach 

dem Gesetzeswortlaut ist der Grundlohn 

nämlich der laufende Arbeitslohn, der dem 

Arbeitnehmer „zusteht“. 

 Auch der Sinn und Zweck der Steuerfreiheit 

sprechen dafür, auf den vereinbarten Ar-

beitslohn abzustellen. Denn dann kann der 

Arbeitnehmer von Anfang an ersehen, in 

welcher Höhe die Zuschläge steuerfrei blei-

ben. 

 Im Streitfall war es daher steuerlich irrele-

vant, dass ein Teil des vertraglich vereinbar-

ten Arbeitslohns im Rahmen einer Entgelt-

umwandlung als Beitrag an eine Unterstüt-

zungskasse für die betriebliche Altersversor-

gung der Arbeitnehmer geleistet wurde. 

Denn dieser Beitrag gehört ebenfalls zum 

vertraglich vereinbarten Gehalt. 

Hinweis: Beiträge des Arbeitgebers an eine Un-

terstützungskasse zwecks betrieblicher Alters-

versorgung führen beim Arbeitnehmer zu-

nächst noch nicht zum Zufluss von Arbeitslohn, 

weil der Arbeitnehmer keinen eigenen Leis-

tungsanspruch gegenüber der Unterstützungs-

kasse erlangt. Der Arbeitnehmer muss erst die 

spätere Auszahlung der Versorgungsleistungen 

durch die Unterstützungskasse als Arbeitslohn 

versteuern. Das Finanzamt wollte deshalb die 

von der Klägerin an die Unterstützungskasse 

geleisteten Beiträge nicht zum Grundlohn zäh-

len. Dem widersprach nun der BFH und hat da-

mit ein arbeitnehmerfreundliches Urteil ge-

fällt, da sich der Umfang der Steuerfreiheit er-

höht, wenn der Grundlohn höher ausfällt. 

2. Erhöhung des Mindestlohns und der 

Minijob-Grenze 
Ab dem 1.1.2024 steigt der allgemeine gesetz-

liche Mindestlohn in Deutschland von 12 € auf 

12,41 €. Hiermit verbunden ist auch eine Erhö-

hung der Verdienstgrenze bei den Minijobs 

von 520 € pro Monat auf 538 € pro Monat. Die 

Jahresverdienstgrenze erhöht sich entspre-

chend auf 6.456 €. Die Höchstarbeitszeit bei 

Minijobbern beträgt wegen der Koppelung von 

Mindestlohn und der Minijob-Verdienstgrenze 

wie bisher rund 43 Stunden pro Monat 

(538 €/12,41 €). 

Hinweis: Die Anpassung des Mindestlohns lässt 

laufende Tarifverträge im Wesentlichen unbe-

rührt. Der Mindestlohn gilt weiterhin u. a. nicht 

für Jugendliche unter 18 Jahren ohne Berufs-

ausbildung, Auszubildende im Rahmen ihrer 

Ausbildung, Langzeitarbeitslose während der 
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ersten sechs Monate ihrer Beschäftigung sowie 

ehrenamtlich Tätige 

III. Alle Steuerzahler 

Erbschaftsteuer: Einkommensteuer für 

rückwirkend erklärte Betriebsaufgabe 
Die Einkommensteuer, die aufgrund einer von 

den Erben nach dem Tod des Erblassers und 

Betriebsinhabers rückwirkend erklärten Be-

triebsaufgabe entsteht, ist keine erbschaft-

steuerliche Nachlassverbindlichkeit. Sie min-

dert daher nicht die Bemessungsgrundlage für 

die Erbschaftsteuer. 

Hintergrund: Bei der Erbschaftsteuer mindert 

sich der Wert des Nachlasses um die sogenann-

ten Nachlassverbindlichkeiten. Zu den Nach-

lassverbindlichkeiten gehört u. a. auch die Ein-

kommensteuer, die auf Einkünfte des Erblas-

sers entfällt. 

Sachverhalt: Die Kläger waren Miterben des im 

Jahr 2016 verstorbenen Erblassers E, der bis zu 

seinem Tod einen Bauernhof betrieben hatte. 

Nach dem Tod des E erklärten die Erben eine 

Betriebsaufgabe für den Bauernhof, und zwar 

drei Monate rückwirkend; eine solche Rückwir-

kung ist gesetzlich möglich. Hierdurch kam es 

zu einem einkommensteuerlichen Aufgabege-

winn mit einer entsprechenden Einkommens-

teuer des Erblassers für 2016. Die Kläger mach-

ten diese Einkommensteuer als Nachlassver-

bindlichkeit bei der Erbschaftsteuer geltend. 

Das Finanzamt erkannte die Nachlassverbind-

lichkeit nicht an. 

Entscheidung: Der Bundesfinanzhof (BFH) wies 

die hiergegen gerichtete Klage ab: 

 Zwar gehört zu den Nachlassverbindlichkei-

ten auch die Einkommensteuer des Erblas-

sers, wenn sie entweder bis zum Tod des 

Erblassers festgesetzt worden ist, oder aber 

wenn sie auf Einkünfte des Erblassers ent-

fällt, die dieser bis zu seinem Tod erzielt hat. 

 Im Streitfall waren diese Voraussetzungen 

jedoch nicht erfüllt. Denn weder war die Ein-

kommensteuer für 2016 für E vor seinem 

Tod festgesetzt worden, noch hatte der Erb-

lasser den Aufgabegewinn erzielt. Die Ein-

kommensteuer auf den Aufgabegewinn war 

nämlich erst aufgrund der rückwirkend von 

den Klägern erklärten Betriebsaufgabe ent-

standen. E selbst hatte keine Aufgabeerklä-

rung bis zu seinem Tod abgegeben, so dass 

der Bauernhof mit seinem Tod auf die Kläger 

als Miterben überging. 

Hinweise: Anders wäre zu entscheiden gewe-

sen, wenn der Erblasser noch den Tatbestand 

für die Entstehung der Einkommensteuer 

selbst verwirklicht hätte, die Höhe der Einkom-

mensteuer im Todeszeitpunkt aber noch nicht 

genau festgestanden hätte, weil die Erben 

noch mögliche steuerliche Wahlrechte ausü-

ben konnten. Der Streitfall unterschied sich je-

doch hiervon, weil es erst durch die von Miter-

ben erklärte Betriebsaufgabe zu einem rück-

wirkenden Aufgabegewinn gekommen ist. 

Praxishinweis: Der Aufgabegewinn ermittelt 

sich aus dem Unterschiedsbetrag zwischen 

Buchwert und Veräußerungs-/Entnahmewert 

des Betriebsvermögens. Bei landwirtschaftli-

chen Verpachtungsbetrieben besteht oft die 

Herausforderung, die Buchwerte von möglich-

erweise bereits seit Jahrzehnten verpachteten 

und zwischenzeitlich vererbten Flächen zu er-

mittelt. Je höher der Buchwert, desto geringer 

ist der steuerpflichtige Aufgabegewinn. Bei 

Übertragung landwirtschaftlicher Flächen auf 

die nächste Generation sollten diese Informati-

onen daher unbedingt weitergegeben werden.    

 

 

Rechtsstand: 02.01.2024 

Alle Informationen und Angaben in dieser Mandanten-Information ha-

ben wir nach bestem Wissen zusammengestellt. Sie erfolgen jedoch ohne 

Gewähr. Diese Information kann eine individuelle Beratung im Einzelfall 

nicht ersetzen. 


